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 Es wird klargestellt, dass vom Gehweg entlang der Bergauffahrt im Bereich der Bebauungs-
planaufstellung  kein Fernblick zur Altstadt auf Grund von Gehölzen und der Hanglage des 
Mariahilfberges existiert. Vom Gehweg aus wird das Dreifaltigkeitsviertel gesehen. Auch ist 
eine Sicht auf den Arber nicht möglich ist. Die Sichtachse verläuft entlang des  Gehweges 
bzw. über das Gebäude Am Südhang 4. Die Sicht auf den Arber ist auch im unbelaubten Zu-
stand durch Gehölzstrukturen, insbesondere die gehwegbegleitende Lindenallee nicht mög-
lich. Gesehen werden kann bei guter Sicht ein Höhenrücken bei Nittenau zwischen Naab und 
Regen.  

 

In der Begründung zum rechtskräftigen Grünordnungsplan wurde die Einrichtung eines Aus-
sichtspunktes mit Ruhebänken und Anbindung an die Fußwege empfohlen. Dieser wurde an 
dieser Stelle niemals verwirklicht und heute wäre eine Sichtbeziehung zur Altstadt auf Grund 
des Gehölzaufwuchses versperrt. Dafür wurde etwas weiter nordöstlich in Nähe des Gehwe-
ges Bergauffahrt eine Sitzbank unter zwei Stieleichen angelegt. Da diese Eichen mittlerweile 
vom Eichenprozessionsspinner befallen sind, musste die Bank wieder entfernt werden.  Der in 
der Stellungnahme genannte Aussichtspunkt existierte also in der Form nicht. Es gibt nur 
einige Bänke entlang des Gehweges. 
 
 
Zu 1. Geplante Höhenkoten. 
Die Ausführungen betreffen zum großen Teil den Bauantrag zum  Wohngebäude Am Südhang 
10 und die Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans. Die Beurteilung des Bauan-
trags ist nicht Gegenstand im Bauleitplanverfahren. Der Antrag war nur Anlass zur Aufstel-
lung des Bebauungsplans. 
 
 

Stellungnahme der Bewohnerin Am Südhang 31 vom 06.07.2018 

Das Grundstück liegt auf der gegenüberliegenden Straßenseite und grenzt am Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanentwurfes an. Die Bewohnerin wird anwaltlich vertreten durch Dr. 
Waldmann Kohler & Kollegen. 
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 Auf Grund der Eile zum Aufstellungsbeschluss konnten keine Bestandsaufnahem der Dachhö-
hen der betroffenen Gebäude mehr erfolgen. Die Festsetzungen zu den Wandhöhen beim 
Aufstellungsbeschluss wurden auf Basis von Höhenschichtlinien und Baugenehmigungen 
getroffen. Mittlerweile wurden von der Vermessungsabteilung des Baureferates die Firsthö-
hen der Walmdächer (Hs.-Nr.8, 10) und die Attikahöhe des Flachdaches (Hs.-Nr.6) und das 
Gelände aufgemessen und bilden nun die Grundlage für die Höhenbegrenzungen des jetzigen 
Entwurfes.  Die Höhen sind im überarbeiteten Bebauungsplanentwurf festgesetzt. Festsetzun-
gen zur Wandhöhe, wie sie im Entwurf zum Aufstellungsbeschluss noch vorgesehen waren, 
erübrigen sich und sind nicht weiter vorgesehen. 

Stellungnahme der Bewohnerin Am Südhang 31 vom 06.07.2018 
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 Zur Anlage 3: 
Auf der Grundlage vermessener Firsthöhen der Walmdächer (Hs.-Nrn. 8, 10), der Attikahöhe 
des Flachdaches (Hs.-Nr.6) und der Geländeaufnahme durch die Vermessungsabteilung des 
Baureferates wurde eine Ansicht vom Gehweg Bergauffahrt gefertigt , welche das Wohnge-
bäude Am Südhang 10 im Bestand und nach beantragter Dacherhöhung zeigt (siehe Anlage 5 
der Beschlussvorlage).  
 
 
 
 
 
 
Die bestehenden drei Wohngebäude Am Südhang 6, 8 und 10 werden hinsichtlich ihrer Aus-
wirkungen auf den Ausblick vom Gehweg bezüglich Dachausbildung, Ausrichtung und Hö-
henentwicklung auf den Bestand festgeschrieben.  
 
Bei den beiden verspringenden Walmdächern Am Südhang 8 und 10 sind im Bebauungsplan-
entwurf die sichtrelevanten Firste lage- und höhengenau eingetragen. Diese Firsthöhen sind 
als maximal zulässig festgesetzt. Sollte die Lage des Firstverlaufs bei einer baulichen Verände-
rung oder eines Neubaus hangabwärts verschoben werden, würde dies die Fernsicht zusätz-
lich einschränken. Deshalb sind entsprechend der tatsächlichen Hangneigung zwischen Geh-
weg Bergauffahrt und Firstoberkanten bei einer Verschiebung des Firstes hangabwärts nur 
niedrigere Höhenausbildungen zulässig. 
 
Beim Flachdachgebäude Am Südhang 6 ist die vorhandene Höhe der Attika als maximal zu-
lässige Gebäudehöhe festgelegt. Der östliche Flügel des Winkelbaus liegt mit seiner südlichen 
Gebäudekannte bereits auf der Baugrenze. Eine Verschiebung des Gebäudes hangabwärts 
und damit Verschlechterung der Sicht ist deshalb nicht zu besorgen. Bei einer Erweiterung 
des nördlichen Gebäudeflügels hangabwärts wird im Gegensatz zu den beiden vorhergehen-
den Wohngebäuden auf eine Höhenreduzierung verzichtet. Eine Ausdehnung des nördlichen 
Flügels hangabwärts würde sich auf die tatsächlichen Sichtverhältnisse aufgrund eines an-
schließenden Baum- und Strauchbestandes -wenn überhaupt- nur geringfügig auswirken. . 

Stellungnahme der Bewohnerin Am Südhang 31 vom 06.07.2018 
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 In der Begründung wurde klargestellt, dass die Aufstellung dazu dient, Im Planungsbereich 
die Aussicht vom Gehweg Bergauffahrt auf die Innenstadt und zur freien Landschaft zu erhal-
ten. Diese Zielsetzung ist der wesentliche Grundzug der Planung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Festsetzungen zur Wandhöhe sind im vorliegenden Entwurf nicht mehr vorgesehen. 

Stellungnahme der Bewohnerin Am Südhang 31 vom 06.07.2018 
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 Zu 2. Erforderlichkeit 
 
Die Ausführungen zur Erforderlichkeit der Planaufstellung im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB 
werden genauso gesehen. Deshalb wurde ein Aufstellungsbeschluss gefasst. 

Stellungnahme der Bewohnerin Am Südhang 31 vom 06.07.2018 
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Der Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfes beinhaltet die Wohngebäude Am Südhang 
6, 8 und 10. Entlang des Gehweges Bergauffahrt sind Ausblicke zum Dreifaltigkeitsviertel und 
in die Landschaft nur noch im Bereich dieser drei Wohnbaugrundstücke möglich. Beim Wohn-
haus Am Südhang 4 ist auf Grund der Höhenentwicklung des Gehweges durch das Wohnge-
bäude und der vorhandenen Eingrünung kein Ausblick mehr möglich. 
Hausnummer 12 liegt indes mit dem Baufenster in der Höheneinordnung so tief, dass selbst 
bei vollkommener Ausschöpfung der Festsetzungen des bestehenden Bebauungsplans keine 
weitere Störung der Blickachsen zu erwarten ist. Ebenso ist die südliche Bebauung an der 
Straße Am Südhang auf Grund der Höheneinordnung für das Ziel der Sicherung der Aussicht 
vom Gehweg unterhalb der Bergauffahrt irrelevant. 

Stellungnahme der Bewohnerin Am Südhang 31 vom 06.07.2018 
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 Zu 3. Wohneinheiten 
 
Im überarbeiteten Bebauungsplanentwurf sind -entsprechend dem genehmigten Bestand Am 
Südhang 10- nun bis zu drei Wohneinheiten je Gebäude zulässig.  
 
 
Zu 4. Anzahl an Vollgeschossen 
 
Diese Konkretisierung ist städtebauliche nicht erforderlich und begründbar. Die Festsetzung 
von zwei Vollgeschossen ist eindeutig bestimmend für das Maß der Nutzung.  Inwieweit  in 
den Dachräumen Aufenthaltsräume errichtet werden können, welche die bauordnungsrechtli-
che Bestimmungen einhalten, ist nicht Inhalt des abschließenden Festsetzungskataloges nach 
§ 9 BauGB. Der Schutz des Ausblicks wird durch die Höhenbegrenzung des Firstes, die Dach-
ausbildung und durch überbaubaren Flächen rechtlich fixiert.   
 
 

Stellungnahme der Bewohnerin Am Südhang 31 vom 06.07.2018 
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  Stellungnahme der Bewohnerin Am Südhang 31 vom 06.07.2018 

Anlage 1 

Anlage 2 
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 Auf Grund der Eile zum Aufstellungsbeschluss konnten keine Bestandsaufnahmen der Dach-
höhen der betroffenen Gebäude mehr erfolgen. Die Festsetzungen zu den Wandhöhen beim 
Aufstellungsbeschluss wurden auf Basis von Höhenschichtlinien und Baugenehmigungen 
getroffen. Mittlerweile wurden von der Vermessungsabteilung des Baureferates die Firsthö-
hen der Walmdächer (Hs.-Nr.8, 10) und die Attikaahöhe des Flachdaches (Hs.-Nr.6) und das 
Gelände aufgemessen und bilden nun die Grundlage für die Höhenbegrenzungen des jetzigen 
Entwurfes.  

Stellungnahme des Miteigentümers des westlich angrenzenden Wohnhausse Am Südhang 12 
vom 06.07.2018 
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  Stellungnahme des Miteigentümers des westlich angrenzenden Wohnhausse Am Südhang 12 
vom 06.07.2018 

Anlagen zur Stellungnahme 

Nr. 10 


